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vom 19.05.2026 zu 5369/ (XXVI11. GP)

= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Dr. Christian Stocker
Bundeskanzler

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2026-0.250.472
Wien, am 19. Mai 2026
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Maurer, BA, Kolleginnen und Kollegen haben am
19. Marz 2026 unter der Nr. 5369/ eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend
»Zurverfigungstellung von Registerdaten an das Austrian Micro Data Center (AMDC)“ an

mich gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

1. Welche konkreten Schritte wurden seit Beschluss des Ministerratsvortrags MRV
30/13 gesetzt, um das Ziel eines vollstdndigen Anschlusses aller Registerdaten bis
zum 1. Juli 2026 zu erreichen?

2. Wie lauten der Stand der legistischen Vorarbeiten und der beabsichtigte Zeitplan fiir

die Beschlussfassung?

Bereits im Jahr 2021 wurde durch eine Novelle des Bundesstatistikgesetzes 2000 die Mog-

lichkeit geschaffen, dass wissenschaftliche Forschungseinrichtungen unter Einhaltung der
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Datenschutzstandards einen Online-Zugang zu statistischen Einzeldaten der Statistik Oster-
reich fir wissenschaftliche Zwecke erhalten kdnnen. Dafilir wurde bei der Bundesanstalt
Statistik Osterreich das ,Austrian Micro Data Center” (AMDC) eingerichtet.

Parallel dazu wurde es durch eine Anderung des Forschungsorganisationsgesetzes (FOG)
auch ermoglicht, dass die Bundesministerien ihre Daten aus bundesgesetzlich eingerichte-
ten Registern fiir die Registerforschung zur Verfligung stellen. Hierzu bedarf es nach § 38a
FOG einer Verordnung der fir Wissenschaft und Forschung zustdandigen Bundesministerin
im Einvernehmen mit dem fir das jeweilige Register zustandige Regierungsmitglied.

Die notwendigen legistischen Schritte seitens des Bundeskanzleramtes und des Bundesmi-
nisteriums fir Frauen, Wissenschaft und Forschung wurden bereits umgesetzt. Bislang ha-
ben das Bildungs-, das Wissenschaftsressort und das Bundesministerium fiir Innovation,

Mobilitat und Infrastruktur Registerdaten fiir die Forschung zuganglich gemacht.

Auch im Rahmen der Reformpartnerschaft Verfassungs- und Verwaltungsbereinigung ist
das Thema insgesamt von zentraler Bedeutung. Es besteht Einigkeit dartiber, den Ausbau
des Register- und Systemverbunds und die Registervernetzung zu forcieren. Die in die Re-
formpartnerschaft eingebrachten Anliegen zum Thema Digitalisierung werden in der Unter-
gruppe Digitalisierung bearbeitet. Auf dieser Basis werden, nach MaRgabe der budgetaren

Moglichkeiten, die weiteren MalRnahmen vorangetrieben.

Zu Frage 3:
3. Sehen Sie den im genannten Ministerratsvortrag festgelegten Zeitplan weiterhin als
realistisch an?
a. Falls nein: Mit welcher Verzégerung ist zu rechnen und welche Griinde liegen da-
fiir vor?
b. Welche Mafsnahmen planen Sie, um eine rasche und vollstéindige Bereitstellung

der relevanten Registerdaten an das AMDC sicherzustellen?

Da die legistischen MalBnahmen bereits existieren, ist eine Umsetzung durchaus realistisch.
Die Fragen, ob die anderen Bundesministerien die bei ihnen vorliegenden Registerdaten
zuganglich machen, betreffen jedoch keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundeskanz-

leramtes.
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Zu den Fragen 4, 8 und 9:

4. Welche operativen und organisatorischen Mafinahmen werden getroffen, damit ein
operativer Betrieb ab 1.7.2026 méglich sein wird?

8. Welche konkreten Mafsnahmen wurden im Sinne des Ministerratsvortrags MRV
33/13 gesetzt, um den automatisierten Datenaustausch zwischen Statistik Austria
bzw. dem AMDC und anderen Verwaltungsregistern auszubauen?

9. Welche Schritte sind noch geplant, um das Once-Only-Prinzip im Bereich der statisti-
schen Datenerhebung durch verstérkte Nutzung von Verwaltungsdaten umzuset-

zen?

Seitens des Bundeskanzleramtes wurde flir den Datenaustausch der Digital Austria Data
Exchange (dadeX) geschaffen. Der dadeX bzw. Register- und Systemverbund als zentrale
Datendrehscheibe der Once-Only-Plattform erméglicht den effizienten Datenaustausch

zwischen Verwaltungseinheiten und dem AMDC.

Die Sektion Digitalisierung und E-Government stellt mit dem dadeX die technische Basisinf-
rastruktur fir den Datenaustausch zur Verfligung. Die Anbindung des AMDC an den dadeX
ist gegenwartig in Umsetzung. Ausstandig ist die Anbindung von fiir das AMDC relevanten

Datenquellen seitens der relevanten Ministerien.

Zu den Fragen 5 und 6:
5. Welche bundesgesetzlich eingerichteten Register- und Verwaltungsdatensdtze wer-
den mit 1.7.2026 zusditzlich zu den bereits vorhandenen Registern im Austrian Micro
Data Center verfiigbar sein?

6. Welche Register werden davon ausgenommen sein?

Dies liegt in der Verantwortung der registerfiihrenden Stellen und ist daher kein Gegen-

stand der Vollziehung des Bundeskanzleramtes.

Zu Frage 7:
7. Welche Ressorts bzw. nachgeordneten Dienststellen sind derzeit fiir die Bereitstel-
lung der jeweiligen Registerdaten an das AMDC verantwortlich?
a. Mit welchen Ressorts gibt es seitens lhres Ministeriums schon Gesprdche?
b. Welche organisatorischen und technischen MafSnahmen hat das jeweilige Ress-
ort getroffen, um die kiinftige Ubermittlung seiner Registerdaten an das AMDC

sicherzustellen?
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Bislang haben das Bildungs-, das Wissenschaftsressort und das Bundesministerium fir In-

novation, Mobilitat und Infrastruktur Registerdaten fiir die Forschung zuganglich gemacht.

Organisatorische und technische Mallnahmen der jeweiligen Ressorts ist kein Gegenstand

10. Ist eine Einbindung von Stakeholdern, insbesondere aus dem Kreis der kiinftigen Nut-

zer:innen, im Prozess vorgesehen und wenn ja, in welcher Form?
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der Vollziehung des Bundeskanzleramtes.
Zu Frage 10:
Aktuell ist dies seitens des Bundeskanzleramtes nicht geplant.
Dr. Christian Stocker
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4von 4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 05- 19T09: 04: 03+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2026-05-19T08:54:15+0200
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-05-19T09:04:03+0200
	Parlamentsdirektion




